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Das Rote Kreuz, 4!!

ob und unter welchen Bedingungen die Rot-
Keen,',-Anstalten für Krankenpflege den Ban
und den Betrieb einer Militärwärterschnle mit
einem kleinen Militärspital von etwa R) Betten

übernehmen würden. Ein Jahr lang haben

dann die Behörden des Rote» Kreuzes diese

Angelegenheit in ihren technischen und finan-
,pellen Konsequenzen studiert und im Jahr
1909 dem Bundesrat die Bedingungen mit-

geteilt, unter denen sie die Sache übernehmen

können. Die Preise wurden dabei so berech-

net, daß die Rot-Kren,-Anstalten einerseits

kein finanzielles Risiko laufen, d. h. kein

Geld ans der eigenen Tasche darauf.',»legen

haben, daß aber anderseits auch von einem

nennenswerten Gcschüftsgewinn oder gar von
einem guten Geschäft auf Kosten deS Bundes

nicht die Rede sein kann. Die Pflegeansätze

sind genau die gleichen, wie sie schon jetzt

allen Spitälern bezahlt werden und die Per-

gntnng für die Bauten entspricht den allge-
mein üblichen.

So stellen sich die zwei Geschäfte in ihrer
Entwicklung sowohl, wie in ihrer Ausführung
als ganz unabhängig dar; sie sind zu ver-

schiedener Zeit von verschiedenen Instanzen
in Angriff genommen worden und jedeS
von ihnen kann ohne irgendwelche
Rücksicht auf daS andere dnrchge-

führt werden. Sie haben nur das Ge-

meinsame, daß bei beiden die Eidgenossen-

schaft und das Rote Kreuz beteiligt sind.

Daß übrigens dem so ist, sollte für jeden

Unbefangenen schon ans dem Umstand her-

vorgehen, daß der Bundesrat für beide Gc-

schäftc besondere Borlagen an die Bundes-

Versammlung machte.

Wir sind mit unsern Ausführungen zu
Ende. Dieselben richten sich keineswegs ge-

gen eine sachliche Kritik des Projektes, der

es ruhig standhalten kann. Sie gilt viel-

mehr dem, mit den verwerflichsten Mitteln
unternommenen, unehrlichen Versuch, den

Brunnen der öffentlichen Meinung in bc-

zng auf das schweizerische Rote Kreuz zu

vergiften und diese gemeinnützige und Vater-

ländische Institution dem Schweizervolk zu
denunzieren, als ob sie sich auf Kosten der

Allgemeinheit nngerechte Vorteile verschaffen

wolle. Gegen einen solch unwürdigen Ver-
such zu protestieren ist nur so mehr Pflicht
der Redaktion, als eS sich zu bewahrheiten

scheint, daß der Kritiker, der seine vergifteten

Pfeile so tapfer unter der Löwenhaut der

Anonpmilät versendet, nicht mir Arzt und

Sanitätsoffizier, sondern sogar Vorstandsmit-
glied cincS lokalen Rvt-Krcnz-VereinS ist.

Unmittelbar vor Xödaktionztcbluh »!rd uns gemeldet, dah die nationalrätücke XommMion den

Tntuuri kundezratsbetckluh betretend Crrictüung einer Xrankenuärtsrtcbuls mit allen gegen eine Stimme

gutgebeihen bat. vie Xommüiioa gibt dem Lundesrat einige Direktiven tllr den mit den Xot-Xreu^-kinitalten

àukîàtzenllsn öeNnltlvsn Vertrag.

Mitteilung à lenttcilsàetcirîcttez.

Von einem frühern DircktionSmitglied erhalten wir, als Gegenwert für ein Honorar,
das Geschenk von Fr. IW zuhanden des Jentralvereins vom Roten Kreuz. Dem Dona-
torcn sprechen wir kür sein Geschenk und für seine Sympathie zu unserer Institution den

wärmsten Dank ane.

Ncis lentrcilsààricit.
--HZ----


	Mitteilung des Zentralsekretariats

